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N I E D E R S C H R I F T  
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde Fulpmes 

 

17. Dezember 2019 19.30 – 22.10 Uhr Sitzungssaal Rathaus Fulpmes 

   

X Bgm.-Stv. Johann Deutschmann Gemeinsam für Fulpmes – Team Johann Deutschmann 

X GR Peter Gleinser Gemeinsam für Fulpmes – Team Johann Deutschmann 

X GR Manfred Witsch Gemeinsam für Fulpmes – Team Johann Deutschmann 

X E-GRin Sieglinde Müller (f. Fabian Muigg) Gemeinsam für Fulpmes – Team Johann Deutschmann 

X GRin Christine Roost Gemeinsam für Fulpmes – Team Johann Deutschmann 

X GR Robert Hupfauf Gemeinsam für Fulpmes – Team Johann Deutschmann 

X GV Gottfried Kapferer Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GR Mag. Raimund Schmidt Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GRin Gertraud Huter Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GR Christoph Pfurtscheller Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GR Helmut Grissmann Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X Bgm. Mag. Robert Denifl Bürgermeisterliste Mag. Robert Denifl 

X GR Roman Krösbacher Bürgermeisterliste Mag. Robert Denifl 

X GRin Maria Margreiter Bürgermeisterliste Mag. Robert Denifl 

X GR Martin Krösbacher Bürgermeisterliste Mag. Robert Denifl 

X GR Selahatdin Arikan Miteinander für Fulpmes - MFF 

X GR Robert Meyer Gemeinsame freie Bürgerliste Fulpmes-Medraz FPÖ 

    

X SF Petra Tembler Protokollführerin 

X AL DI (FH) Johannes Ellmerer Amtsleiter 

X FV Robert Lanegger Finanzverwalter 
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T A G E S O R D N U N G 
 

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Protokolle der Sitzun-

gen vom 19.11.2019 

2) Beratung und Beschlussfassung über die Gebühren und Abgaben ab dem Jahr 2020 

3) Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag und mittelfristigen Finanzplan 2020 sowie 

den Erfolgsplan 2020 der VAB und des VBV 

4) Beratung und Beschlussfassung über die Gebührenanpassung 2020 der Kanalgebührenverordnung, 

der Wasserleitungsgebührenverordnung, der Abfallgebührenverordnung und der Friedhofsgebüh-

renverordnung 

5) Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Gebühren vom Recyclinghof ab dem Jahre 

2020 

6) Beratung und Beschlussfassung über Waldumlage ab 1. Jänner 2020 

7) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/21/2019 Planungsbereich Gst. Nr. 854/2, KG Fulpmes – Florian Lanthaler 

8) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/23/2019 Planungsbereich Gst. Nr. 738/3 und 738/5, KG Fulpmes – Christine Malmenström 

Halvorsen 

9) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/26/2019 Planungsbereich Gst. Nr. .272/1 und .272/2, KG Fulpmes – Paul Krösbacher 

10) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/25/2019 Planungsbereich Gst. Nr. 108, KG Fulpmes – Living Fulpmes GmbH 

11) Beratung und Beschlussfassung über den Erlassungsbeschluss des Bebauungsplanes im Bereich 

des Grundstückes Nr. 108 (Bahnstraße 21), KG Fulpmes – Living Fulpmes GmbH 

12) Beratung und Beschlussfassung über den Erlassungsbeschluss des Bebauungsplanes im Bereich 

des Grundstückes Nr. .235 (Kirchstraße 35), KG Fulpmes – Andreas Busch 

13) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich des Grundstü-

ckes Nr. 434/9, KG Fulpmes – GHS 

14) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich des Grund-

stückes Nr. 137/4 (Fachschulstraße 10), KG Fulpmes – WEG Fachschulstraße 10 

15) Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung des Bebauungsplanes und Ergänzenden 

Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 866/1 (Am Bichl 2), KG Fulpmes – Brigitte Eck-

hoff-Mair 

16) Bericht des Bürgermeisters  

17) Anträge, Anfragen, Allfälliges 
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1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Protokolle der 

Sitzungen vom 19.11.2019 

Bürgermeister Denifl begrüßt die anwesenden MandatarInnen und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die 

Einladung erfolgte fristgerecht unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gem. TGO 2001 (An-

hang 01). Es folgt die Genehmigung der Niederschrift der GR-Sitzung vom 19.11.2019. 

Die Niederschrift der letzten Sitzung wird ohne Änderungswünsche einstimmig genehmigt und unter-

fertigt. 

 

2) Beratung und Beschlussfassung über die Gebühren und Abgaben ab dem Jahr 2020 

 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, die Gebühren und Abgaben mit 01. Jänner bzw. mit 01. 

April 2020 wie folgt festzulegen. Gegenüber der EDV-Vorschreibung sind Abweichungen durch 

Cent Differenzen möglich. 

 
 

Gebühren und Abgaben der Marktgemeinde Fulpmes 

ab 01. Jänner 2020 

 

Grundsteuer A: 500 % des Messbetrages (von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) 

 

Grundsteuer B:  500 % des Messbetrages (von den Grundstücken) 

 

Kommunalsteuer: 3 v. H. der Lohnsumme (BGBl. Nr. 819 vom 30.11.1993 i.d.g.F.) 

 

Hundesteuer nach der Satzung vom 13.10.1997, dem jeweils gültigen Finanzausgleichsgesetz und dem 
Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, i.d.g.F. 

 

a) für den ersten gehaltenen Hund (gleicher Betrag für männliche und weibliche Hunde)  € 130,00 

b) für jeden weiteren in einem Haushalt gehaltenen Hund € 300,00 

c) für einen Hund, welcher der Bewachung dient bzw. der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes 
gehalten wird € 55,00 

Bezüglich einer eventuellen Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung gelten die Bestimmungen der Hun-
desteuersatzung vom 13.10.1997. 

 

Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. Nr. 87/2017 i.d.g.F., auf-
grund des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl.Nr. 116/2016 i.d.g.F. und nach der Vergnügungssteuer-
satzung vom 19.06.2018. 
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Ausgleichsabgabe gemäß Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 58/2011, 
i.d.g.F und der Verordnung des GR vom 10.02.2015. 

 

Erschließungsbeitrag gemäß Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 58/2011, 
i.d.g.F, mit 2,5 v. H. des Erschließungskostenfaktors in Höhe von € 183,50 laut Verordnung des GR vom 
10.02.2015 + 21.12.2017. 

 

Gemeindeverwaltungsabgaben nach der Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung 2007 i.d.F. LGBl. 
Nr. 31/2007 i.d.g.F. 

 

Abfallgebühren nach der Abfallgebührenverordnung vom 19.06.2018 

 

a) Grundgebühr pro Einwohnergleichwert  € 16,70 (inkl. MwSt.) 

b) Kosten pro Sack (60 l)    € 04,40 (inkl. MwSt.) 

c) Kosten pro Containerentleerung (240 l)  € 14,75 (inkl. MwSt.) 

d) Kosten pro Containerentleerung (770 l)  € 49,50 (inkl. MwSt.) 

e) Kosten pro Containerentleerung (1100 l)  € 67,80 (inkl. MwSt.) 

 

Kompostierung: 

 

a) ganzjährige Entsorgung    € 26,40 (inkl. MwSt.) 

b) Eigenkompostierung Sommer              € 13,20 (inkl. MwSt.) 

 

Friedhofsgebühren gemäß Friedhofsgebührenordnung vom 15.12.2003 

 

a) Einzelgrab:       €   30,00 

b) Urnengrab:       €   30,00 

c) Doppelgrab:       €   60,00 

d) Grabstätte der Salesianer im Ausmaß von 4 Einzelgräbern:  € 120,20 

 

Grabeinfassungen – nur am neuen Friedhof – gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 (ein-
schließlich Material- und Arbeitsaufwand): 

 

(1) Einzelgräber: a) Randgrab:  € 304,00 

b) Mittelgrab:  € 231,10 

(2) Doppelgräber: a) Randgrab:  € 428,30 

b) Mittelgrab:  € 342,40 
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(3) Grabeinfassung mit Granit Leistensteine: € 231,10 

(4) Abdeckplatten Urnengräber:   € 374,20 

 

Graberrichtung gemäß Friedhofsgebührenordnung vom 15.12.2003 

a) Normalgrab    € 264,20 
b) Aschenurne im Urnenfriedhof  €   30,50 
c) Aschenurne in einem Normalgrab  €   71,10 

 

Fahrtersatz Kindergarten (inkl. 10 % USt) für das erste Kind jährlich € 23,40  (alle weiteren Kinder eines 
Haushalts sind frei!) 

 

Schülerhort Fulpmes: 

€ 42,70 im Monat     (Besuch des Horts 1 x pro Woche)  

€ 51,80 im Monat     (Besuch des Horts 2 x pro Woche)  

€ 59,90 im Monat      (Besuch des Horts 3 x pro Woche)  

€ 67,60 im Monat      (Besuch des Horts 4 x pro Woche)  

€ 74,70 im Monat      (Besuch des Horts 5 x pro Woche) 

Zusatzkosten: Mittagsmenü  

 

Kinderkrippe Fulpmes „Spatzennest“ 

Besuche pro Woche       Gebühren pro Monat   Besuche pro Woche       Gebüh-
ren pro Monat 

1 Halbtag          € 32,00   2 Halbtage          € 47,80 

3 Halbtage          € 63,50   4 Halbtage          € 79,80 

5 Halbtage          € 95,50   6 Halbtage        € 111,30 

7 Halbtage        € 127,00   8 Halbtage        € 143,30 

9 Halbtage        € 158,50  10 Halbtage        € 174,20 

Zusatzkosten: Mittagsmenü 

 

Hinweis: Ein Vormittag bzw. ein Nachmittag wird immer jeweils als Halbtag verrechnet (auch Freitag 
Nachmittag gilt als ein ganzer Halbtag) 

Geschwisterermäßigung: Das Kind, das seltener die Einrichtung besucht, erhält einen Gebührennachlass 
von 50 % (ausgenommen Mittagessen!) 

Ferienregelung: In den Ferien (ausgenommen Sommerferien) werden € 1,00 pro Stunde für Fulpmer Kin-
der und € 1,50 pro Stunde für Kinder aus anderen Gemeinden im Stubaital verrechnet. (direkt vor Ort bar 
zu bezahlen) 

In den Sommerferien betragen die Kosten € 1,00 pro Stunde für alle Stubaier Kinder. (direkt vor Ort bar zu 
bezahlen) 
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Pacht- und Anerkennungszinsen werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10.01.1986 belassen. 

 

Die Gehsteigabgabe wird nicht eingehoben. 

 
Freizeitwohnsitzabgabe gemäß Gemeindebeschluss vom 22.10.2019 nach den Bestimmungen 
des § 4 Abs. 3 des Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetzes, LGBI. Nr. 79/2019 

 

Anstelle der Ankündigungsabgabe ist mit 01.06.2000 die neue Werbeabgabe in Kraft getreten. 

 

Sporthalle - Gebühren 

Für Vereine mit Sitz in Fulpmes und alle Bürger mit Wohnsitz in Fulpmes 

betragen die Gebühren 

Montag – Freitag    Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle inkl. MwSt./pro Stunde  € 19,80  € 16,50    €   3,30 

kleine Halle inkl. MwSt./pro Stunde   € 11,74  €   9,78    €   1,96 

 

Samstag, Sonn- und Feiertag (nur für Veranstaltungen geöffnet) 

Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle inkl. MwSt./pro Stunde  € 40,32  € 33,60    €    6,72 

kleine Halle inkl. MwSt./pro Stunde   € 17,16  € 14,30      €    2,86 

 

Für Vereine aus anderen Orten und alle anderen Benützer betragen die Gebühren: 

 

Montag – Freitag    Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle inkl. MwSt./pro Stunde  € 40,32  € 33,60    €    6,72 

kleine Halle inkl. MwSt./pro Stunde   € 17,16  € 14,30    €    2,86 

 

Samstag, Sonn- und Feiertag (nur für Veranstaltungen geöffnet) 

Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle inkl. MwSt./pro Stunde  € 66,36  € 55,30    €  11,06 

kleine Halle inkl. MwSt./pro Stunde   € 34,32  € 28,60    €    5,72 

 

Für jede angebrochene Stunde muss der volle Betrag entrichtet werden. 

 

 

Gebühren und Abgaben der Marktgemeinde Fulpmes 

ab 01. April 2020 
 



363 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde Fulpmes Dienstag, 17. Dezember 2019 
 

 

Wasseranschlussgebühren gemäß § 2 Abs. (5) der Wasserleitungsgebührenordnung vom 19.06.2018 
pro m3 Bemessungsgrundlage € 2,35 (inkl. 10 % USt), gemäß § 2 Abs. (7) beträgt die Mindestbemes-
sungsgrundlage für Gebäude 250 m3 umbauter Raum.  

Kanalanschlussgebühren gemäß § 2 Abs. (5) der Kanalgebührenordnung vom 22.10.2018 pro m3 Be-
messungsgrundlage € 5,67 (inkl. 10 % USt), gem. § 2 Abs. (7) beträgt die Mindestbemessungsgrundlage 
für Gebäude 250 m3 umbauter Raum. 

Wasserbenützungsgebühren gemäß § 3 der Wasserleitungsgebührenordnung beträgt der Wasserzins 
pro m3 Wasserverbrauch € 0,59 (inkl. 10 % USt). 

Kanalbenützungsgebühren gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung beträgt die Kanalgebühr pro m3 
Wasserverbrauch € 2,27 (inkl. 10 % USt). 

Für landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung wird bei der Kanalgebührenberechnung pro Großviehein-
heit jährlich eine Wassermenge von 15 m3 vom Wasserzählerergebnis abgezogen. Für die Ermittlung des 
Viehbestandes ist jeweils die letztgültige Viehzählung maßgebend. Die Großvieheinheiten werden wie 
folgt ermittelt: 

   1 GVE  Rinder, Pferde 

   0,2 GVE Schweine, Ziegen, Schafe ab 2 Monaten 
 

Als Entschädigung für Wassermengen, die nicht in den Kanal gelangen (z. B. für das Straßen- oder 
Gartenspritzen) wird für jedes Wohn- und Betriebsgebäude im Gemeindegebiet von Fulpmes jährlich eine 
Wassermenge im Ausmaß von 10 % des Wasserzählerergebnisses abgezogen. 

Bei Einleitung von Fremdwässern in den Trennkanal (Regenkanal) wird ein Gebührensatz in der Höhe 
von 50 % der laufenden Kanalbenützungsgebühr, d. s. derzeit € 0,89 inkl. Mehrwertsteuer pro m3 ver-
rechnet (lt. GR 19.06.1995). 

 

Wasserzählermiete gemäß § 3 der Wasserleitungsgebührenordnung beträgt die Zählermiete jährlich: 

a) für 3- und 7-m3-Zähler    €   10,60  inkl. 10 % USt 

b) für 20-m3-Zähler     €   44,50  inkl. 10 % USt 

c) für Großbereichszähler ab DN 80   € 190,80  inkl. 10 % USt 

 

 

3) Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag und mittelfristigen Finanzplan 2020 sowie 

den Erfolgsplan 2020 der VAB und des VBV 

 
FV Lanegger erläutert anhand der digitalen Darstellung des Voranschlags 2020 die Einnahmen und Aus-

gaben. 



364 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde Fulpmes Dienstag, 17. Dezember 2019 
 

 

 

Voranschlag 2020 

    Gr. 4 Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung Delta 20 - 19 2020 2019 

Sozialleistungen Land 47.500,00 € 831.600,00 € 784.100,00 € 

Wohn.-Pflegeheim Fulpmes -18.000,00 € 306.600,00 € 324.600,00 € 

Jugendwohlfahrtsbeitrag 15.500,00 € 101.600,00 € 86.100,00 € 

Sonst.  10.100,00 € 78.000,00 € 67.900,00 € 

Gesamtkosten 55.100,00 € 1.317.800,00 € 1.262.700,00 € 

Einnahmen 1.900,00 € 33.800,00 € 31.900,00 € 

    Gr. 5 Gesundheit Delta 20 - 19 2020 2019 

Umlage BKH Hall 7.300,00 € 117.800,00 € 110.500,00 € 

Tir. Krankenanstaltenfonds 44.500,00 € 780.700,00 € 736.200,00 € 

Sonst. Ua. Sprengelarzt 14.600,00 € 187.700,00 € 173.100,00 € 

Gesamtkosten 66.400,00 € 1.086.200,00 € 1.019.800,00 € 

Einnahmen 1.200,00 € 55.900,00 € 54.700,00 € 

    Gr. 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft Delta 20 - 19 2020 2019 

Volksschule ohne Personal -10.300,00 € 68.700,00 € 79.000,00 € 

NMS ohne Personal -150.900,00 € 413.900,00 € 564.800,00 € 

Poly-Beitrag -79.600,00 € 30.400,00 € 110.000,00 € 

Berufsschulen 6.800,00 € 33.800,00 € 27.000,00 € 

KG ohne Personal -3.300,00 € 58.100,00 € 61.400,00 € 

Kikri ohne Personal 2.600,00 € 62.800,00 € 60.200,00 € 

Hort ohne Personal 3.500,00 € 42.000,00 € 38.500,00 € 

KG neu   2.552.000,00 €   

Schultransport   14.000,00 €   

Personalkostenzuschuss Land und Elternbeiträge  -21.400,00 € 452.000,00 € 473.400,00 € 

Darlehen 1Mill,Zuschüsse 1.501.700,00 2.065.100,00 € 2.501.700,00 € 436.600,00 € 

Sonstiges (Sportförd.ua.) -8.700,00 € 74.400,00 € 83.100,00 € 

Sport ohne Personal + Tilg. 16.300,00 € 49.900,00 € 33.600,00 € 

Turnhalle ohne Personal 0,00 € 33.600,00 € 33.600,00 € 

Bücherei  ohne Personal 0,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 

Einnahmen:(Vorsteuer Vereinsheim) 70.500,00 € 113.800,00 € 43.300,00 € 

GK Gr.2 mit Personal -2.551.000,00 € 4.830.200,00 € 2.279.200,00 € 
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    Gr. 3 Kunst, Kultur und Kultus Delta 20 - 19 2020 2019 

Gesamtausgaben (u.a. Ldsm. 93.200) 17.500,00 € 239.400,00 € 221.900,00 € 

Gesamteinnahmen -3.100,00 € 35.600,00 € 38.700,00 € 

    Gr. 6 Gemeindestraßen, Verkehr Delta 20 - 19 2020 2019 

GK Gr.6 ohne Personal -15.500,00 € 809.100,00 € 824.600,00 € 

GK Gr. 6 mit Personal+Tilg. 8.100,00 € 1.017.400,00 € 1.009.300,00 € 

Gesamteinnahmen -166.900,00 € 146.000,00 € 312.900,00 € 

    Gr. 1 öffentliche Ordnung und Sicherheit Delta 20 - 19 2020 2019 

Feuerwehr ohne Tilg. -6.900,00 € 91.100,00 € 98.000,00 € 

Flurpolizei ohne Personal 500,00 € 6.100,00 € 5.600,00 € 

Sonstiges -5.500,00 € 11.500,00 € 17.000,00 € 

GK Gr. 1 ohne Personal -11.900,00 € 108.700,00 € 120.600,00 € 

GK Gr. 1 mit Personal + Tilg. -5.100,00 € 218.800,00 € 223.900,00 € 

Gesamteinnahmen -18.300,00 € 34.500,00 € 52.800,00 € 

    Gr. 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Delta 20 - 19 2020 2019 

Gemeindeorgane  -500,00 € 42.900,00 € 43.400,00 € 

Hauptverw. ohne Personal 19.400,00 € 108.000,00 € 88.600,00 € 

STA ohne Personal 1.300,00 € 31.500,00 € 30.200,00 € 

Amtsgebäude o. Tilg. 10.000,00 € 22.300,00 € 12.300,00 € 

Bauverwaltung o.P. -5.500,00 € 84.400,00 € 89.900,00 € 

Sonstiges (Planungsverband (54300) 13.100,00 € 170.700,00 € 157.600,00 € 

GK Gr. 0 ohne Personal 37.800,00 € 459.800,00 € 422.000,00 € 

GK Gr. 0 mit Personal+Tilg. 113.600,00 € 1.169.900,00 € 1.056.300,00 € 

Gesamteinnahmen (VSt Kranerhaus) 96.200,00 € 215.800,00 € 119.600,00 € 

    Gr. 7 Wirtschaftsförderung Delta 20 - 19 2020 2019 

Sonstiges -5.100,00 € 19.100,00 € 24.200,00 € 

    Gr. 9 Finanzwirtschaft Delta 20 - 19 2020 2019 

Finanzverwaltung o.P. 5.100,00 € 38.100,00 € 33.000,00 € 

Sonstiges + Landesumlage -45.200,00 € 393.100,00 € 438.300,00 € 

GK Gr.9 ohne Personal -40.100,00 € 431.200,00 € 471.300,00 € 

GK Gr. 9 mit Personal -89.000,00 € 502.300,00 € 591.300,00 € 
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GE Steuern/Ertragsant/Kommst/Sonst. -32.300,00 € 6.684.100,00 € 6.716.400,00 € 

Kommunalbriefe    205.500,00 €   

    Gr. 8 Marktbestimmte Betriebe Delta 20 - 19 2020 2019 

Straßenreinigung/Winterdienst ohne Personal 49.300,00 € 128.900,00 € 79.600,00 € 

Parkanlagen/Straßenbel./Friedhöfe/Sonst. 36.100,00 € 135.800,00 € 99.700,00 € 

Waldbesitz  -20.100,00 € 88.100,00 € 108.200,00 € 

Wasserversorgung ohne Personal+Tilg. -101.400,00 € 110.000,00 € 211.400,00 € 

Abwasserbeseitigung ohne Personal+Tilg.  -110.100,00 € 355.200,00 € 465.300,00 € 

Müllbeseitigung ohne Personal+Tilg. -84.200,00 € 344.000,00 € 428.200,00 € 

Wohn.-Geschäftsgeb. Ohne Tilg. -75.900,00 € 63.000,00 € 138.900,00 € 

Stubay -2.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 € 

Zuschuss VAB   10.000,00 €   

Gesamtkosten Gr.8 ohne Personal+Tilg. -308.800,00 € 1.230.000,00 € 1.538.800,00 € 

Gesamtkosten Gr.8  -659.100,00 € 1.974.300,00 € 2.633.400,00 € 

Einnahmen Sonst. -43.200,00 € 27.300,00 € 70.500,00 € 

Grundbesitz -261.800,00 € 117.100,00 € 378.900,00 € 

Waldbesitz -34.000,00 € 35.000,00 € 69.000,00 € 

Wasserversorgung 6.200,00 € 285.600,00 € 279.400,00 € 

Abwasserbeseitigung 75.100,00 € 794.800,00 € 719.700,00 € 

Müllbeseitigung 2.800,00 € 539.900,00 € 537.100,00 € 

Wohn.-Geschäftsgeb. 10.000,00 € 97.000,00 € 87.000,00 € 

Gesamteinnahmen -244.900,00 € 1.896.700,00 € 2.141.600,00 € 

    
Zusammenfassung 

Gesamtsumme der Fixkosten mit Personal und Schuldendienst 9.200.100,00 €   

Kindergarten Neubau   2.552.000,00 €   

Frei verfügbare Mittel (siehe unten)   623.300,00 €   

Gesamtausgaben Budget 2020   12.375.400,00 €   

Gesamteinnahmen Budget 2020   12.169.900,00 €   

Differenz   205.500,00 €   
        

    
Frei verfügbare Mittel: 

Straßenbauten 125000 Industr.Rest+65000 Damm 
Rest   190.000,00 €   

Schlickerbach   128.000,00 €   

Ruetz Planung + Sofortmaßnahmen   45.000,00 €   

Radaranlage Leasing   60.000,00 €   
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Montage   20.000,00 €   

Haltestellen   20.000,00 €   

Friedhof San. 20000,Beleuchtung 30000   50.000,00 €   

Neubau Wasserleitung Div.   30.000,00 €   

Neubau Kanal Kasebacher   55.000,00 €   

Stubay   5.000,00 €   

Geländer VS-Gebäude+Schulgestühl   20.300,00 €   

Summe   623.300,00 €   

    
Detail - Personalkosten und Verschuldungsgrad 

Personalkosten 281.000,00 € 2.718.600,00 € 2.437.600,00 € 

Schuldendienst 4.800,00 € 493.600,00 € 488.800,00 € 

Verschuldungsgrad 2020     67,23% 

    
Zum Vergleich Budgetjahr 2015   2015 2020 

Personal Kinderbetreuung 333.000,00 € 745.400,00 € 1.078.400,00 € 

Kosten Sozialleistungen (ABV,Wohn.-Pflegeh.,Land) 600.000,00 € 3.200.000,00 € 3.800.000,00 € 

Bruttoergebnis   1.000.000,00 € 730.000,00 € 

Schuldendienst   438.000,00 € 493.600,00 € 

Nettoergebnis   562.000,00 € 236.400,00 € 

    Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, bittet Bgm. Denifl um die Abstimmung. 

 

a) Beschluss: 
 
 
Mit 14 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

den vom Bürgermeister vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2020 unter Berücksichtigung 

der vom Gemeinderat beschlossenen Änderung des Haushaltsplanes, der Einnahmen und Aus-

gaben  

 

 in Höhe von je € 12.375.400,-- 

 

vorsieht. Gleichzeitig wird der mittelfristige Finanzplan lt. Beilage beschlossen. 

 
GR Gleinser gibt zu Protokoll, er stimme deshalb dagegen, da das Asphaltbudget viel zu klein und der 

Budgetvorschlag 2020 für ihn zu wenig transparent ist. 

 

GRin Roost gibt zu Protokoll, sie gibt eine Nein-Stimme, da die Gewährung eines Kontokorrentkredits für 

das Stubay noch nicht geklärt ist. 

 
b) Beschluss: 
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Einstimmig beschließt der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf des Erfolgsplanes 2020 des 

wirtschaftlichen Unternehmens „Veranstaltungsbetriebe der Marktgemeinde Fulpmes“, welcher 

somit wie folgt festgesetzt ist: 
 
In EURO Einnahmen Ausgaben 
 
1. Theatersaal (Mehrzwecksaal) 11.000,-- 58.500,-- 
2. Saal Villepreux u. Abstellraum    7.280,-- 
3. Geschäftslokale 22.500,-- 16.400,-- 
4. Wohnungen   6.780,--   5.200,-- 
5. Garagen 27.000,--   9.600,-- 
6. Pavillon/Festzelt   5.000,-- 15.000,-- 
7. Eislaufplatz   9.600,-- 67.000,-- 
8. Verwaltung    5.000,-- 
9. Schuldendienst  27.400,-- 
10. Fehlbetrag    129.500,--  
 
Gesamtsumme Budget 2020 €  211.380,- € 211.380,-- 

           ============================================= 
 

c) Beschluss: 
 
Einstimmig beschließt der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf des Erfolgsplanes 2020 des 

wirtschaftlichen Unternehmens „Versorgungsbetriebverbund der Marktgemeinde Fulpmes“, wel-

cher somit wie folgt festgesetzt ist: 
 
In EURO Einnahmen Ausgaben 
 
1. Museumsgarage 24.400,-- 10.400,-- 
2. Parkdeck 25.700,--   6.300,-- 
3. Kraftwerk 42.100,-- 40.800,-- 
4. Verwaltungskosten     0,--   4.700,-- 
5. Überschuss     0,-- 30.000,-- 

           ------------------------------------------------------------------ 
 € 92.200,-- € 92.200,-- 

           ============================================== 
 

d) Beschluss: 
 
Mit 16 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat, 

die Summe, ab der eine Erläuterung für die Unterschiede zwischen den vorgeschriebenen Beträ-

gen und den veranschlagten Beträgen für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses erfor-

derlich ist, mit € 70.000 je Voranschlagspost anzusetzen. 
 
GR Gleinser gibt zu Protokoll, € 70.000,- seien zu hoch, er schlägt € 50.000,- vor. 
 

4) Beratung und Beschlussfassung über die Gebührenanpassung 2020 der Kanalgebührenverord-

nung, der Wasserleitungsgebührenverordnung, der Abfallgebührenverordnung und der Friedhofs-

gebührenverordnung 
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„Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 2 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, 

zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 30/2018, des § 1 des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 

36/1991, wird durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Fulpmes einstimmig verordnet: 
 

Artikel I 
Die Kanalgebührenverordnung der Marktgemeinde Fulpmes, kundgemacht am 30.10.2018 zuletzt ge-
ändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2018, wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlus-
ses vom 17.12.2019 geändert wie folgt: 
 
1. Die Anschlussgebühr nach § 2 Abs. 5 der Verordnung über die Erhebung der Kanalbenützungsge-
bühren beträgt € 5,67 je m³ umbautem Raum. Die Mindestanschlussgebühr nach § 2 Abs. 7 der Verord-
nung über die Erhebung der Kanalbenützungsgebühren beträgt 250 m³ umbauter Raum als Mindestbe-
messungsgrundlage. 
2. Die Benützungsgebühr nach § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Erhebung der Kanalbenützungsge-
bühren beträgt € 2,27 je m³ Wasserverbrauch. 
 

Artikel II 
Die Wasserleitungsgebührenverordnung der Marktgemeinde Fulpmes kundgemacht am 22.06.2018 
zuletzt geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2018, wird aufgrund des Gemeinderats-
beschlusses vom 17.12.2019 geändert wie folgt: 
 
1. Die Anschlussgebühr nach § 2 Abs. 5 beträgt € 2,35 je m³ der Bemessungsgrundlage. Die Mindest-
anschlussgebühr nach § 2 Abs. 7 der Verordnung über die Erhebung der Wasserbenützungsgebühren 
beträgt 250 m³ umbauter Raum als Mindestbemessungsgrundlage. 
 
2. Die Wasserbenützungsgebühr nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Erhebung der Wasserbenüt-
zungsgebühren beträgt € 0,59 je m³ Wasserverbrauch. 

Zählergebühr beträgt pro Jahr 
a) Für 3-und 7-m³ Zähler € 10,60 inkl. 10% USt.  
b) Für 20 m³ Zähler € 44,50 inkl. 10% USt. 
c) Für Großbereichszähler ab DN 80 € 190,80 inkl. 10% USt  

 
Artikel III 

Die Abfallgebührenverordnung der Marktgemeinde Fulpmes, kundgemacht am 22.06.2018 zuletzt geän-
dert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2018, wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 17.12.2019 geändert wie folgt: 
 
1. Die Grundgebühr nach § 3 bis § 5 der Abfallgebührenverordnung beträgt jährlich: 
f) Grundgebühr pro Einwohnergleichwert  € 16,70 (inkl. MwSt.) 

g) Kosten pro Sack (60 l)    € 04,40 (inkl. MwSt.) 

h) Kosten pro Containerentleerung (240 l)  € 14,75 (inkl. MwSt.) 

i) Kosten pro Containerentleerung (770 l)  € 49,50 (inkl. MwSt.) 

j) Kosten pro Containerentleerung (1100 l)  € 67,80 (inkl. MwSt.) 

 
 
Kompostierung: 
 
a) ganzjährige Entsorgung   € 26,40 (inkl. MwSt.) 
b) Eigenkompostierung Sommer              € 13,20 (inkl. MwSt.) 

 
Artikel IV 

Die Friedhofsgebührenverordnung der Marktgemeinde Fulpmes kundgemacht am 16.12.2003, wird 
aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.12.2019 geändert wie folgt: 
 
1. Die Grabbenützungsgebühr nach § 4 der Friedhofsgebührenordnung beträgt: 



370 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde Fulpmes Dienstag, 17. Dezember 2019 
 

 

Einzelgrab       €   30,00 
Doppelgrab       €   60,00 
Urnengrab       €   30,00 
Grabstätte der Salesianer im Ausmaße von 4 Einzelgräbern € 120,20 
 

2. Die Graberrichtungsgebühr nach § 2 der Friedhofsgebührenordnung beträgt: 
Normalgrab    € 264,20 
Aschenurne im Urnenfriedhof  €   30,50 
Aschenurne in einem Normalgrab  €   71,10 

 
3. Die Grabeinfassungen nach § 3 der Friedhofsgebührenordnung beträgt: 

  
Einzelgräber: 

a) Randgrab:  € 304,00 
b) Mittelgrab:  € 231,10 

Doppelgräber:  
a) Randgrab:  € 428,30 
b) Mittelgrab:  € 342,40 

 
Grabeinfassung mit Granit Leistensteine: € 231,10 

 
Abdeckplatten Urnengräber:  € 374,20 

 
 

Artikel V 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2020 in Kraft 
 
 

5) Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Gebühren vom Recyclinghof ab dem 

Jahre 2020 
 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes die Anpassung der Recyclinggebühren ab dem Jahr 2020. 

 

6) Beratung und Beschlussfassung über Waldumlage ab 1. Jänner 2020 

 

Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Fulpmes vom 17.12.2019 über die Festset-

zung einer Waldumlage 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 der Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 

144/2018, wird zur teilwesen Deckung des jährlichen Personal- und Sachaufwandes für die Gemeinde-

waldaufseher verordnet: 

 
§ 1 

Waldumlage, Umlagesatz 

Die Marktgemeinde Fulpmes erhebt eine Waldumlage und legt den Umlagesatz einheitlich für die Wald-

kategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 100% v.H. der von der Tiro-

ler Landesregierung mit Verordnung vom 4. Dezember 2019, LGBl. Nr. 143/2019, festgelegten Hektarsät-

ze fest. 
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§ 2  

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

 

 

7) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/21/2019 Planungsbereich Gst. Nr. 854/2, KG Fulpmes – Florian Lanthaler 

 
Bgm. Denifl erklärt, es fehlen noch Unterlagen von der IVB und deshalb muss der TOP auf eine spätere 

Sitzung verschoben werden. 
 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen. 

 

 

8) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/23/2019 Planungsbereich Gst. Nr. 738/3 und 738/5, KG Fulpmes – Christine Malmenström 

Halvorsen 

 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes gemäß § 71 Abs. 1 und § 64 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 

– TROG 2016, LGBl. Nr. 101, idgF, den vom Planer Planalp ausgearbeiteten Entwurf vom 09. De-

zember 2019, mit der Planungsnummer 310-2019-00021, über die Änderung des Flächenwid-

mungsplanes der Marktgemeinde Fulpmes im Bereich 738/5, 738/3 KG 81107 Fulpmes (zur Gän-

ze/zum Teil) durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Fulpmes 
vor: 
Umwidmung 

Grundstück 738/3 KG 81107 Fulpmes  

rund 723 m²  

von Wohngebiet § 38 (1)  

in Wohngebiet § 38 (1), Freizeitwohnsitze zugelassen § 13 (3), Anzahl Freizeitwohnsitze: 1  

 

weiters Grundstück 738/5 KG 81107 Fulpmes  

rund 136 m²  

von Wohngebiet § 38 (1)  

in Wohngebiet § 38 (1), Freizeitwohnsitze zugelassen § 13 (3), Anzahl Freizeitwohnsitze: 1  

Gleichzeitig wurde gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
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Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-

frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wird. 

 

 

9) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/26/2019 Planungsbereich Gst. Nr. .272/1 und .272/2, KG Fulpmes – Paul Krösbacher 

 

Mit 16 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen (1 GR abwesend) beschließt 

der Gemeinderat der Marktgemeinde Fulpmes gemäß § 71 Abs. 1 und § 64 Abs. 1 Tiroler Raumord-

nungsgesetz 2016 – TROG 2016, LGBl. Nr. 101, idgF, den vom Planer Planalp ausgearbeiteten Ent-

wurf vom 16. Dezember 2019, mit der Planungsnummer 310-2019-00023, über die Änderung des 

Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Fulpmes im Bereich 2098/5 und 2098/6 KG 81107 

Fulpmes (zur Gänze/zum Teil) durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzule-

gen. 

 

Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Fulpmes 

vor: 

Umwidmung 

Grundstück  2098/5 KG 81107 Fulpmes  

rund 52 m²  

von Freiland § 41  

in Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5)  

 

weiters Grundstück  2098/6 KG 81107 Fulpmes  

rund 31 m²  

von Freiland § 41  

in Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5)  

Gleichzeitig wurde gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-

frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wird. 

 

 

10) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung der Flächenwidmungsplanänderung 031-

2/FWP/25/2019 Planungsbereich Gst. Nr. 108, KG Fulpmes – Living Fulpmes GmbH 

 

Mit 16 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes gemäß § 71 Abs. 1 und § 64 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 

– TROG 2016, LGBl. Nr. 101, idgF, den vom Planer Planalp ausgearbeiteten Entwurf vom 02. De-
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zember 2019, mit der Planungsnummer 310-2019-00022, über die Änderung des Flächenwid-

mungsplanes der Marktgemeinde Fulpmes im Bereich 108, 100/3 KG 81107 Fulpmes (zur Gän-

ze/zum Teil) durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

  

Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Fulpmes 

vor: 

Umwidmung 

Grundstück 100/3 KG 81107 Fulpmes  

rund 12 m² von Kerngebiet § 40 (3)  

in Kerngebiet § 40.3, Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, Anzahl Freizeitwohnsitze: 2  

 

weiters Grundstück 108 KG 81107 Fulpmes  

rund 6 m² von Freiland § 41  

in Kerngebiet § 40.3, Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, Anzahl Freizeitwohnsitze: 2  

 

sowie  

 

rund 11 m² von Kerngebiet § 40 (3)  

in Freiland § 41  

 

sowie  

 

rund 806 m² von Kerngebiet § 40 (3)  

in Kerngebiet § 40.3, Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, Anzahl Freizeitwohnsitze: 2  

Gleichzeitig wurde gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-

frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wird. 

11) Beratung und Beschlussfassung über den Erlassungsbeschluss des Bebauungsplanes im Bereich 

des Grundstückes Nr. 108 (Bahnstraße 21), KG Fulpmes – Living Fulpmes GmbH 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Fulpmes hat in seiner Sitzung vom 22.10.2019 die Auflage 

des von Planer Plan Alp ZT GmbH ausgearbeiteten Entwurf vom 09.10.2019 über die Erlassung 

eines Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 108, KG Fulpmes, durch vier Wochen 

hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 

Während der Auflage- und Stellungnahmefrist ist folgende Stellungnahme eingelangt: 

Mit Eingabe vom 27.11.2019 wurde von der Eigentümerin des Gst. Nr. 100/2 und .66, KG Fulpmes, 

Frau Anna Krösbacher, vertreten durch Sallinger & Rampl Rechtsanwälte die Stellungnahme vom 
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23.11.2019 zum gegenständlichen Bebauungsplanentwurf auf Gst. Nr. 108 innerhalb der Auflage- 

und Stellungnahmefrist abgegeben. 

 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Marktgemeinde Fulpmes  mit nach-

folgender Begründung der Stellungnahme keine Folge zu geben: 

Zu den Einwendungen wurde mit Schreiben vom 29.11.2019 eine Stellungnahme des Raumplaners 

DI Egg abgegeben. Aus raumordnungsfachlichen Gesichtspunkten sind die vorgebrachten Ein-

wände nicht schlüssig, und wie dargelegt teilweise unbegründet. Einige Einwände sind für die 

Festlegungen im Bebauungsplan nicht relevant und diese sind mehr als Vorbemerkungen für ein 

Bauverfahren zu bewerten. 

 

Es wird daher empfohlen, die Stellungnahme der RA Sallinger & Rampl abzuweisen und den vor-

liegenden Bebauungsplan B 65 Bahnhofstraße 21 – Living Fulpmes ohne Änderung zu beschlie-

ßen. 
 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes gemäß § 66 Abs. 4 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016 - TROG 

2016, LGBl. Nr. 101, die Erlassung des vom Planer Plan Alp ZT GmbH ausgearbeiteten Bebau-

ungsplan vom 09.10.2019 im Bereich des Grundstückes Nr. 108, KG Fulpmes. 

 

12) Beratung und Beschlussfassung über den Erlassungsbeschluss des Bebauungsplanes im Bereich 

des Grundstückes Nr. .235 (Kirchstraße 35), KG Fulpmes – Andreas Busch 

 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes das Anliegen zurück an den Bauausschuss zu geben. 

 

13) Beratung und Beschlussfassung über Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich des 

Grundstückes Nr. 434/9, KG Fulpmes – GHS 

 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes gemäß § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016 - TROG 

2016, LGBl. Nr. 101, den vom Planer Plan Alp ZT GmbH ausgearbeiteten Entwurf vom 26.11.2019 

über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 434/9, KG Fulpmes, 

durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Bebauungsplan dient der baurechtlichen Genehmigung einer Wohnanlage. 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung des gegen-

ständlichen Bebauungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-

frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wird. 
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14) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich des 

Grundstückes Nr. 137/4 (Fachschulstraße 10), KG Fulpmes – WEG Fachschulstraße 10 

 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes gemäß § 71 Abs. 1 und § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgeset-

zes 2016 - TROG 2016, LGBl. Nr. 101, den vom Planungsbüro Lotz & Ortner ausgearbeiteten Ent-

wurf vom 22.11.2019 über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 

137/4, KG Fulpmes, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Die Änderung des Bebauungsplanes dient der baurechtlichen Genehmigung eines nordseitigen 

Balkons und des ostseitigen Vordaches. Weiters sollen die südseitigen Balkone erweitert werden. 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung des gegen-

ständlichen Bebauungsplanes und ergänzenden Bebauungsplanes gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-

frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wird. 

 

15) Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung des Bebauungsplanes und Ergänzenden 

Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 866/1 (Am Bichl 2), KG Fulpmes – Brigitte 

Eckhoff-Mair 

 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes die Aufhebung des Bebauungsplanes und ergänzenden Bebauungs-

planes AEBP/43/01 vom 27.06.2001 im Bereich des Gst. Nr. 866/1. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahme-

frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wird. 

 

16) Bericht des Bürgermeisters  

 

16.1) Planrechnung 2020 Stubay – Kontokorrentkredit 

 

Mit 16 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung nimmt der Gemeinderat der 

Marktgemeinde Fulpmes die Planrechnung 2020 vom Stubay positiv zur Kenntnis. 

 

16.2) Rückführung der ausgelagerten Betriebe der Marktgemeinde Fulpmes (VAB und VBV) in den 

Gemeindehaushalt laut VRV 2015 
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Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen erklärt sich der Gemeinderat 

der Marktgemeinde Fulpmes mit dem Vorschlag des Bürgermeisters einverstanden. 

 

16.2) Wärme in Medraz Dorf 

 

17) Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 

17.1) Beratung und Beschlussfassung über den Verkauf der Grundstücke 1107, 1103/4, 1079/1, 

1078 und 1077 KG Fulpmes an Lukas Rasinger 
 

Mit 17 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen wird der Punkt in die Ta-

gesordnung aufgenommen. 
 

Mit 15 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen beschließt der Gemeinde-

rat der Marktgemeinde Fulpmes den Verkauf der Grundstücke 1107, 1103/4, 1079/1, 1078 und 

1077 KG Fulpmes an Lukas Rasinger zu einen Preis von € 13,- pro m². 

 
17.2) Anfrage von GR Meyer über Stand Marktgemeinde Fulpmes Klage gegen die Firma alpECON 

Wilhelmy? 

 

Bgm. Denifl berichtet, unser Rechtsanwalt Dr. Kurz vertritt uns in dieser Angelegenheit vor Gericht. 

Das Gericht hat einen unabhängigen Gutachter bestellt. Die Klärung dauert noch an. 
 

Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, bedankt sich Bürgermeister Denifl bei den Gemeinderäten und 

Gemeinderätinnen und beendet die Sitzung um 22.10 Uhr. 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………… 

Vorsitzender 

 

……………………………………………………………………… 

Protokollführerin 

……………………………………………………………………… 

Gemeinderat 

……………………………………………………………………… 

Gemeinderat 

 


	über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde Fulpmes
	1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Protokolle der Sitzungen vom 19.11.2019
	Gebühren und Abgaben der Marktgemeinde Fulpmes
	Montag – Freitag    Brutto    Netto  UST 20%
	Montag – Freitag    Brutto    Netto  UST 20%

	Gebühren und Abgaben der Marktgemeinde Fulpmes
	In EURO Einnahmen Ausgaben
	In EURO Einnahmen Ausgaben

